
 

DIE WICHTIGSTEN BETRIEBLICHEN 

FÖRDERUNGSTERMINE /FALLFRISTEN 

 

         Beantragung bis 
 

- AUSFALLSBONUS 
 
AUGUST       15.12.21 
SEPTEMBER      15.01.22 
OKTOBER      ------ 

 NEU NR. III NOV. 21–MÄRZ 22    +3,5 MONATE 
 

 
- FIXKOSTENZUSCHUSS 800 

 
(ACHTUNG: BERECHNUNG 
ANSPRUCHSVOLL) NEU!!!  31.03.22 
 
 

- HÄRTEFALLFONDS 
 
NOV.21 – MÄRZ 22  VERMUTLICH +1-4 MONATE 

 
 
WIR BITTEN SIE ZU BEACHTEN, DASS WIR EINE AUTOMATISIERTE ÜBER-
PRÜFUNG DER MÖGLICHKEIT ZUR BEANTRAGUNG DIESER FÖRDERUN-
GEN NUR DANN DURCHFÜHREN KÖNNEN, WENN AUCH DIE FINANZBUCH-
HALTUNG BEI UNS IM HAUS ERSTELLT WIRD !!! 
 
 
WEITERE FÖRDERINSTRUMENTE: VERLUSTERSATZ, NPO-FONDS, KSV 
FONDS, VERANSTALTUNGSSCHUTZSCHIRM, COME-BACK-ZUSCHUSS 
 

 0732 / 662245   Fax: 0732 / 662245-20 

A – 4020 Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2 

E-Mail: kanzlei@stockinger-torreiter.at 


